
Stadtverwaltung 

STADTVERWALTUNG - 56562 NEUWIED 

  

Sehr geehrter Herr Acker, 

hiermit lehnen wir Ihren Antrag vom 28.06.2021 auf Übersendung der 

Verwaltungsgebäude: 
Dienststelle: 

Tel.-Durchwahl: 
Zimmer-Nr.: 

Fax-Nr.: 

E-Mail: 

Datum u. Zeichen Ihres 

Schreibens: 

Unser Zeichen: 
Datum: 

Baugenehmigung des „Imkerhauses“ ab. 

Begründung: 

Ihr/e Ansprechpartner/in: 

  

Engerser Landstraße 17 

Datenschutz/Informationsfreiheit 
Herr Schanz 

02631 - 802390 

454 

02631 - 802350 

datenschutz@neuwied.de 
28.06.2021 

25.01.2022 

Die o.g. Baugenehmigung besteht aus einem Bescheid sowie dessen Anlagen, 

wie z.B. Zeichnungen, Berechnungen u.a.. 

Zu den personenbezogen Daten des Bauherren gehören nicht nur dessen 

Namen und Anschrift, die durchaus zu schwärzen wären, sondern nach der 

Rechtsprechung auch Sachinformationen, die einen Bezug zu der Person 

herstellen. 

Und hierzu zählen die Informationen in den Anlagen der Baugenehmigung, 

die demnach grundsätzlich schützenswert sind und nicht offenbart werden dürfen 

(8 16 Abs. 1, Satz 1, Nr. 2 LTranspG). 

Wie bereits in unserem Schreiben vom 11.08.2021 erwähnt liegt keine 

Einwilligung des Bauherren vor. 

Ob die weitere Ausnahme zutrifft, dass das öffentliche bzw. Ihr Interesse an der 

Informationsweitergabe überwiegt, haben wir nach 8 17 LTranspG die erforderliche 

Abwägung vorgenommen. 
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Ihr Begehren, sich entsprechend 8 1 LTranspG ein eigenes Meinungsbild zu 

verschaffen, überwiegt nach Auswertung Ihrer Beweggründe in der Mail vom 

21.08.2021 nicht das oben beschriebene schutzwürdige Interesse des Bauherren. 

Uns erscheint es auch zweifelhaft, ob dies durch Übersendung lediglich eines Bausteins 

des gesamten bauordnungsrechtlichen Verfahrens, also der Baugenehmigung, 

erreicht werden kann. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats ab Bekanntgabe/Zustellung 

Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist bei der Stadtverwaltung Neuwied, Engerser 

Landstr. 17, 56564 Neuwied oder beim Stadtrechtsausschuss Neuwied, Engerser Landstr. 17, 

56564 Neuwied, einzulegen. Der Widerspruch kann dort 

- schriftlich oder zur Niederschrift oder 

- durch Email mit qualifizierter elektronischer Signatur* über die virtuelle Poststelle Rheinland- 

Pfalz 

(VPS) an stadt-neuwied@poststelle.rip.de erhoben werden. Weitere Hinweise entnehmen 

Sie bitte dem Impressum der Stadt Neuwied (http://www.neuwied.de/impressum.htm!). 

Hinweis 

Des weiteren haben Sie die Möglichkeit, eine Rechtsverletzung durch diesen Bescheid 

beim Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in 

Mainz geltend zu machen. 

Im au N 

/ H 

a Ahaus.


